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Schon seit Längerem ist 
deutlich, worin das Haupt-
interesse der großen Che-
miefirmen, die dabei sind, 
sich Monopolstellungen 
im globalen Saatgutmarkt 
zu schaffen, an der Gen-
technik liegt: mit ihrer 
Hilfe konstruierte Pflan-
zen kann man patentieren 
und damit den züchteri-
schen Fortschritt für sich 
reservieren und die Land-
wirte in Abhängigkeit 
zwingen. Von der Öffent-
lichkeit nahezu unbemerkt 
b l i e b ,  d a s s  a u c h  
„konventionell“ gezüchte-
te Pflanzen und Tiere aus 
demselben Beweggrund 
von den Konzernen ins 
Visier genommen werden. 
Ein Feuerwerk an Patent-
anträgen, bei denen auf 
dem Umweg über Gen 
Analyseverfahren o.ä., die 
Verfügung über Lebewe-
sen errungen werden soll, 
ist dabei, die Abwehr in 
Stücke zu schießen, die 
das Biopatentrecht errich-
tet hat. Nachdem jahre-
lang die Mahnungen von 
Umweltgruppen ignoriert 
wurden, sehen jetzt auch 
Union, Bauernverband 
und kleine Züchter Hand-
lungsbedarf. Der Bundes-
tag hat sich aber vorder-
hand weggedrückt und die 
Bundesratsinitiative Hes-
sens und Bayerns steckt 

im Sand. Auch wir als 
Öko-Lebensmittelwirt- 
schaft müssen dieses The-
ma ganz oben auf der Pri-
oritätenliste halten, denn 
eine Verfügungsgewalt 
von Monsanto & Co über 
unsere Lebensmittel via 
Patente ist nicht weniger 
beängstigend, als deren 
Versuch, sich die Land-
wirtschaft durch Gentech-
nik untertan zu machen. 
Felix Löwenstein 
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Im Rahmen der von Mon-
santo beantragten Neuzu-
lassung von MON810 hat 
die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit 
eine positive Risikobewer-
tung vorgelegt. Präsentiert 
wurde das Behördenpapier 
zuerst von Monsanto. Die 
Firma forderte die Kom-
mission auf, den Gen-
Mais zügig zuzulassen. 
Ebenso wurde eine Risi-
kobewertung für den An-
bau des Gen- Mais NK603 
vorgelegt. Die Risikoprü-
fungen erfolgten nach al-
ten, bereits seit langem 
auch von den EU-
Umweltministern als un-
zureichend kritisierten 
Kriterien. Der BÖLW for-
dert daher ein Zulassungs-

moratorium bis zur Re-
form der Zulassungsver-
fahren. 
 
Die von BÖLW und Cam-
pact herausgegebene Stu-
die „Lässt sich der Anbau 
von Gen-Mais MON810 
in Deutschland verbie-
ten?“ wurde vom Vorsit-
zenden der Zentralen 
Kommission für die Bio-
logische Sicherhei t  
(ZKBS) in einem Schrei-
ben kritisiert, dass an 
Bundesministerin Aigner 
und die für Gentechnik 
zuständigen Länderbehör-
den ging. Im Mittelpunkt 
stand ein Gutachten der 
ZKBS von 2007, das ver-
teidigt wurde. Es sieht 
keine negativen Auswir-
kungen von MON810. In 
der Antwort des BÖLW 
wird der Kritik fundiert 
widersprochen.  Die 
Schreiben können bei 
roehrig@boelw.de ange-
fordert werden. 
 
Zur Reform der EFSA 
fordert der BÖLW ge-
meinsam mit den Verbän-
den des runden Tisches 
Gentechnik die Berück-
sichtigung von sozioöko-
nomischen Kriterien bei 
der Prüfung von GVOs. 
Dazu haben wir einen de-
taillierten Kriterienkatalog 
erarbeitet, der nun in den 

politischen Raum einge-
bracht werden soll.  
 
Verbände und Unterneh-
men wurden am 29.06.09 
von Ministerin Aigner 
eingeladen, um über die 
Nutzung der ohne Gen-
technik-Kennzeichnung 
zu sprechen. Die Ministe-
rin stellte aus diesem An-
lass den grafischen Ent-
wurf eines ohne Gentech-
nik Siegels vor, dass der 
Wirtschaft zur Verfügung 
gestellt werden soll. Fast 
alle beteiligten Verbände 
und Unternehmen begrüß-
ten das Vorhaben und reg-
ten eine Verbraucherinfor-
mationskampagne zum 
neuen Siegel an. Es gibt 
eine breite Bereitschaft 
der Wirtschaft das neue 
Siegel zu nutzen. Die Vor-
züge der ohne Gentechnik 
Kennzeichnung liegen 
darin, dass tierische Pro-
dukte, die ohne Gentech-
nik- Futtermittel erzeugt 
wurden, entsprechend aus-
gelobt werden können. 
Für den BÖLW nahm 
Thomas Dosch an dem 
Gespräch Teil. Ein Papier 
zur Anwendung der ohne 
Gentechnik Regeln für 
Unternehmen, das auch 
mit Unterstützung des 
BÖLW entstand, kann in 

Gentechnik 



der Geschäftsstelle angefordert 
werden. 
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Rechte und Pflichten als Arbeitge-
ber 
Autorinnen: Astrid Christofori, 
Monika Wrona, überarbeitet und 
aktualisiert von Sylvia Kranz 
 
Aus dem Inhalt: 
Die vorliegende Broschüre gibt 
einen Überblick über den Rechts-
rahmen, in dem Arbeitgeber/in 
und Arbeitnehmer/in sich bewe-
gen. Sie gibt Antworten auf die 
Frage, wie aus Sicht des Gesetz-
gebers Rechte und Pflichten auf 
beide Seiten verteilt sind. Dabei 
wurden einzelne Eckpunkte aus-
gewählt, die im Arbeitsalltag die 
wichtigste Rolle spielen.  Damit 
wird eine Richtschnur für korrek-
tes Verhalten erstellt und Klarheit 
geschaffen, wo Unsicherheit 
herrscht. Wenn es zu Konflikten 
im Arbeitsverhältnis kommt, ist es 
wichtig, den rechtlichen Rahmen 
zu kennen, auf dessen Basis ver-
handelt werden kann. Dadurch 
kann sich mancher Gang zum Ar-
beitsgericht erspart werden. 
 
Der rechtliche Rahmen im Ar-
beitsverhältnis: 
Die Rechte und Pflichten von Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber sind 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht in einem einheitlichen 
Gesetzbuch niedergelegt. Stattdes-
sen entsteht durch eine Vielzahl 
einzelner Gesetze eine sehr un-
übersichtliche Situation. Wie all 
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diese Gesetze im Alltag anzu-
wenden sind, ist oft Auslegungs-
sache. Im Streitfall müssen dann 
die Gerichte entscheiden. Zudem 
gibt es Bereiche, die nicht aus-
drücklich durch ein Gesetz gere-
gelt sind. In diesen Fällen dienen 
Urteile der Arbeitsgerichte als 
Rechtsgrundlage für ähnlich gela-
gerte Fälle (Richterrecht). In die-
sem Kapitel finden Sie einen  
Überblick über die Gesetze, die 
für alle Beschäftigungsverhältnis-
se, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, 
gelten. 
 
Beschäftigungsarten: 
Es gibt grundsätzlich folgende 
Beschäftigungsarten: Vollzeit, 
Teilzeit, Minijob, Aushilfsar-
beit/befristete Anstellung, zustim-
mungspflichtige Nebentätigkei-
ten. Arbeitszeiten, Sozialversi-
cherungspflicht und Kündigungs-
fristen sind jeweils unterschied-
lich geregelt. 
 
Beginn des Beschäftigungsver-
hältnisses:  
Grundsätzlich sind Beschäfti-
gungsverhältnisse formfrei. Das 
heißt, sie sind ohne Vorliegen 
einer schriftlichen Vereinbarung, 
wirksam. Sobald ein Mitarbeiter 
in einem Betreib Leistungen er-
bringt, ist der Arbeitgeber zur 
Gegenleistung verpflichtet. Um 
spätere Unstimmigkeiten von 
vorneherein auszuschließen, ist es 
jedoch sinnvoll, mit jedem Mitar-
beiter einen möglichst genauen 
schriftlichen Vertrag zu schlie-
ßen. Seit 1995 verpflichtet zudem 
das Nachweisgesetz (NachwG) 
den Arbeitgeber bei Neueinstel-
lungen, die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen schriftlich zu 
fixieren. In diesem Gesetz ist 
festgelegt, welche Mindestinhalte 

schriftlich festgehalten werden 
müssen. Damit und mit den The-
men Tarifverträge und den Pflich-
ten der beiden Vertragspartner, be-
schäftigt sich dieses Kapitel.  
 
Laufendes Beschäftigungsver-
hältnis: 
Der gesetzliche Rahmen für die 
Arbeitszeit ist das Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG). Pausenregelung, maxi-
male Arbeitsstunden während eines 
Tages,  Ausnahmeregelungen in 
bestimmten Notfällen     (§14 
ArbZG), Dokumentationspflicht 
und deren Aufbewahrungszeit sind 
hier festgelegt und für alle Arbeit-
geber verbindlich. Beispiele für 
eine Störung des Arbeitsverhältnis-
ses, Gründe für eine Abmahnung 
und die Folgen werden hier eben-
falls behandelt. 
 
Ende des Beschäftigungsverhält-
nisses: 
Ein Arbeitsverhältnis kann auf 
mehrere Arten zu Ende gehen: 
durch Ablauf einer Befristung, 
durch einen Aufhebungsvertrag, 
durch Kündigung, durch ein Urteil 
des Arbeitsgerichts oder durch den 
Tod des Arbeitnehmers. Kündi-
gungsfristen, ordentliche Kündi-
gung, außerordentliche Kündigung 
(beispielhafte Gründe für eine sol-
che), Änderungskündigung und die 
Gestaltung eines Aufhebungsver-
trages sind die Themen in diesem 
Kapitel. 
Am Ende der Broschüre finden Sie 
Vorlagen, wie Sie bestimmte Ge-
schäftsprozesse (Mitarbeiter ein-
stellen, Störung des Arbeitsverhält-
nisses, Trennung von Mitarbeitern, 
Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses, Betriebsordnung) erfolgreich  
gestalten können, ebenso wie einen 
Muster-Arbeitsvertrag (gemäß 
Nachweisgesetz). 

Fachhandelsbroschüre: 
Grundlagen des Arbeitsrech-
tes, 41 Seiten  


